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mWSt – neue Stolpersteine beim Verkauf von bauten

LiEgEnSCHaFtSVErKaUF oder
WErKVErtrag?

Der Bau einer Liegenschaft stellt alle Beteiligten vor grosse Herausforderungen. Dabei wird der
Fokus meistens auf bautechnische Aspekte und die Sicherstellung der Finanzierung gelegt. Die
korrekte Abwicklung der Mehrwertsteuer rückt oft in den Hintergrund, obwohl gerade dort hohe
finanzielle Risiken für den Bauherrn lauern.

die richtige Handhabung der mehrwert-
steuer im immobilienbereich ist sehr
komplex und oft nur mit Hilfe eines Steu-
erspezialisten zu meistern. daran ändert
auch das auf Januar 2010 in Kraft gesetz-
te revidierte mWSt-gesetz (mWStg)
nichts. im gegenteil: die neue Praxis
der Eidg. Steuerverwaltung (EStV) birgt
neue Stolpersteine und abgrenzungs-
probleme.

bAUen Mit Und ohne
MWst-belAstUng
aus Sicht der mWSt sind folgende Si-
tuationen zu unterscheiden: Wenn eine
bauunternehmung ein Haus auf eigene
rechnung erstellt und anschliessend
verkauft, ist der daraus erzielte Umsatz
von der mWSt ausgenommen. Wird die
bauunternehmung jedoch vom bauherrn
beauftragt, ein Haus zu bauen, so gilt der
entsprechende Umsatz als steuerbare
werkvertragliche Lieferung. Ein allfälliger
Landpreis ist immer von der mWSt aus-
genommen.

die Unterscheidung zwischen von der
Steuer ausgenommenem Liegenschafts-
verkauf und steuerbarem bauen auf
fremde rechnung ist in der Praxis
oft nicht eindeutig. Unter den bis

31. dezember 2009 geltenden bestim-
mungen wurde auf die Situation bei bau-
beginn abgestellt. Lagen bei baubeginn
gültige Kaufverträge vor, dann war der
Verkauf des gebäudes im Sinne einer
werkvertraglichen Lieferung steuerbar.
andernfalls war der Verkaufserlös von
der mWSt ausgenommen. in diesem

Fall musste jedoch im alten recht der
sogenannte baugewerbliche Eigenver-
brauch abgerechnet werden.

AUFhebUng des bAUgeWerb-
lichen eigenverbrAUchs
mit dem neuen mWStg wurde der
baugewerbliche Eigenverbrauch mit

AbbildUng 1

KRITERIEN FÜR AUSGENOMMENE GRUNDSTÜcKLIEFERUNG

a) der Käufer erwirbt ein fertig geplantes und projektiertes objekt (ände-
rungswünsche des Käufers bis maximal 5% des Pauschalpreises möglich).

b) Es wird ein zuvor festgesetzter Pauschalpreis für boden und gebäude
bezahlt.

c) der Käufer kann auf bau, ausgestaltung des gebäudes und Leistungs-
erbringer keinen Einfluss nehmen.

d) Es liegt nur ein Vertrag für boden und gebäude vor.
e) nutzen und gefahren gehen erst nach Fertigstellung auf den Käufer über.
f) die bezahlung erfolgt erst nach bezugsbereiter Fertigstellung (anzahlung

maximal 30% des Kaufpreises).
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Wirkung ab 1. Januar 2010 aufgeho-
ben. damit hat beim Verkauf von neu
erstellten bauten die abgrenzung von
steuerbarer Werklieferung und nicht
steuerbarem grundstücksverkauf eine
viel grössere bedeutung, da Eigenleis-
tungen des bauunternehmers beim
steuerausgenommenen grundstücks-
verkauf nicht mehr besteuert werden.
aufgrund dieser gesetzesänderung
hat die EStV die bisherige Praxis für
diese abgrenzung mit Wirkung ab
1. Juli 2010 entscheidend geändert.
neu liegt eine ausgenommene grund-
stückslieferung nur dann vor, wenn
die in der abbildung 1 aufgeführten
bedingungen kumulativ erfüllt sind.
ist eine der bedingungen nicht erfüllt,
so ist der Verkaufspreis des gebäudes
mWSt-pflichtig.

steUerliche AUsWirKUngen
der neUen regelUng
Liegt aufgrund der erwähnten abgren-
zungskriterien Liegenschaftenverkauf
vor, so ist der Kaufpreis für Land und
gebäude wie erwähnt von der Steu-
er ausgenommen. andererseits steht
dem bauherrn aber auch kein Vorsteu-
erabzug auf materialbezüge und Fremd-
leistungen für dieses bauvorhaben zu.
Er hat zudem für die nutzung der eige-
nen infrastruktur eine entsprechende
Vorsteuerkorrektur vorzunehmen (bei-
spiel 1). die Eigenleistungen des bau-
unternehmers sind im gegensatz zu
den alten bestimmungen nicht mehr zu
versteuern. Liegt allerdings eine werk-
vertragliche Lieferung vor, wäre der
Verkaufspreis des gebäudes voll zu ver-
steuern (beispiel 2). bei diesen beispie-
len ist die Steuerbelastung beim steuer-
baren grundstücksverkauf mindestens
um CHF 32 960 grösser (differenz von
CHF 31 928 und CHF 64 888).

AUsbAUWünsche Können
teUer zU stehen KoMMen
die neuen, in der darstellung aufge-
führten abgrenzungskriterien führen
dazu, dass nachträgliche ausbauwün-
sche des Käufers eine Umqualifika-
tion des Verkaufspreises von „ausge-
nommen“ zu „steuerbar“ zur Folge
haben können. Unproblematisch sind
nämlich lediglich nachträgliche anpas-
sungen des Projektes von maximal
5% des Pauschalpreises. Falls das
grundstück im baurecht abgegeben
wird, erhöht sich diese Schwelle auf
7% des gebäudewerts. dies bringt
mit sich, dass der bauunternehmer
ständig die Projektentwicklung im
auge behalten muss, will er nicht
gefahr laufen, sein allenfalls spitz
kalkuliertes Projekt mit zusätzlichen
mehrwertsteuerfolgen zu belasten
(beispiel 3).

beisPiel 1
die bauunternehmung b-ag erstellt ein schlüsselfertiges Haus auf einem ei-
genen grundstück und verkauft es anschliessend zum Pauschalpreis von
CHF 1500 000 (inkl. Landwert CHF 300 000). Sie verwendet beim bau material
im Wert von CHF 216 000 (inkl. 8% mWSt) und erhält rechnungen von Unter-
akkordanten über CHF 108 000 (ebenfalls inkl. 8% mWSt).

Falls die Voraussetzungen der neuen Praxis erfüllt sind, muss die b-ag für die-
sen Verkauf keine mWSt bezahlen. die b-ag kann dafür den Vorsteuerabzug
von insgesamt CHF 24 000 auf den material- und Unterakkordantenrechnungen
nicht geltend machen. Zudem ist für die nutzung der infrastruktur eine Vorsteu-
erkorrektur vorzunehmen. diese kann aufgrund der effektiven Verhältnisse be-
rechnet werden. möglich ist, diese mit der Pauschalvariante (Zuschlag von 33%
auf den Leistungsbezügen) zu berechnen, was eine Vorsteuerkorrektur von
CHF 7 920 ergibt. die Vorsteuerkorrektur beträgt damit maximal CHF 31 920.

beisPiel 2
die bauunternehmung b-ag erstellt ein schlüsselfertiges Haus auf dem grund-
stück des bauherrn P. Pauschalpreis für das gebäude: CHF 1200 000 (inkl.
mWSt). die b-ag verwendet dafür material im Wert von CHF 216 000 (inkl.
8% mWSt) und erhält rechnungen von Unterakkordanten über CHF 108 000
(ebenfalls inkl. 8% mWSt).
die b-ag muss den Verkaufspreis von CHF 1200 000 (Preis ohne boden) mit
mWSt abrechnen, was eine Steuer von rund CHF 88 888 ergibt. dafür steht ihr
der volle Vorsteuerabzug von CHF 24 000 zu. die Steuerbelastung beträgt somit
netto CHF 64 888.

beisPiel 3
die generalunternehmung g-ag baut ein Einfamilienhaus für die Familie F. Pau-
schalpreis für boden und gebäude: CHF 800 000 (kalk. Landpreis: CHF 300 000).
nach Projektstart bringt die Familie F ausbauwünsche an, die folgende mehr-
kosten zur Folge haben:
– bäder/ WC CHF 10 000
– Küche CHF 15 000
– hochwertiges Parkett CHF 10 000
– audio/tV CHF 10 000
– Parkplatzüberdeckung CHF 5 000

da die mehrkosten (CHF 50 000) insgesamt 6,25% des Pauschalpreises von
CHF 800 000 betragen, wird der Verkauf des gebäudes als steuerbare werk-
vertragliche Lieferung taxiert. der gebäudewert von CHF 550 000 ist durch die
g-ag mit 8% zu versteuern. daraus kann eine beträchtliche mehrbelastung für
die g-ag resultieren, welche ohne entsprechende vertragliche abmachungen
kaum auf die Familie F überwälzt werden kann.

Fazit

Die MWST rund um den Bau von
Liegenschaften ist nach wie vor
komplex und unberechenbar. Die
neuen Abgrenzungskriterien der
Steuerverwaltung haben zwar
alte Unsicherheiten beseitigt, da-
für aber neue „Minenfelder“ ge-

schaffen. Es ist daher nach wie vor
wichtig, die MWST-Situation bei
Liegenschaftsprojekten frühzeitig
zu analysieren und die Risiken ab-
zuwägen. Nachträglich lassen sich
die unangenehmen finanziellen
Folgen oft nicht mehr korrigieren.
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